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SÄCHSISCHES 

OBERVERWALTUNGSGERICHT  
 

Beschluss 
 

In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 

des Herrn 
 
 
 - Kläger - 
 - Antragsteller - 
 
prozessbevollmächtigt: 
Rechtsanwalt 
 
 

gegen 
 
 

die Universität Leipzig 
vertreten durch die Rektorin 
- Justitiariat -  
Ritterstraße 24, 04109 Leipzig 
 
 - Beklagte - 
 - Antragsgegnerin - 
 
 
 
 
 

 
wegen 

 
 

2. Wiederholungsprüfung Englisch, Studiengang Diplomdolmetscher  
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung und Bewilligung von Prozesskostenhilfe



 

 

2

hat der 2. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vizepräsidenten 
des Oberverwaltungsgerichts Dr. Grünberg, die Richterin am Oberverwaltungsgericht 
Hahn und die Richterin am Oberverwaltungsgericht Düvelshaupt  
 
am 1. August 2016 

beschlossen: 
 
Auf Antrag des Klägers wird die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Leipzig vom 24. Februar 2016 - 4 K 624/13 - zugelassen. 
 
Dem Kläger wird für Verfahren vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht 
Prozesskostenhilfe ohne Ratenzahlung bewilligt und Rechtsanwalt U.... , H........., 
beigeordnet. 
 
Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. 

Gründe 

1. Der zulässige Antrag des Klägers hat Erfolg; es bestehen ernstliche Zweifel an der 

Richtigkeit des verwaltungsgerichtlichen Urteils, § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. 

Der Kläger begehrt eine nochmalige Ablegung der zweiten Wiederholungsprüfung im 

Studiengang Diplom-Dolmetscher im Fach Englisch, Lehrgebiet Unilaterales 

Konsekutivdolmetschen, Prüfungsteil Englisch/Deutsch. Das Verwaltungsgericht hat 

seine Klage abgewiesen. Mit seinem Zulassungsantrag macht der Kläger 

Ausführungen zu verschiedenen Zulassungsgründen, insbesondere zu § 124 Abs. 2 Nr. 

1 VwGO.  

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung 

bestehen dann, wenn der Antragsteller des Zulassungsverfahrens tragende Rechtssätze 

oder erhebliche Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen 

Gegenargumenten so in Frage stellt, dass der Ausgang des Berufungsverfahrens als 

ungewiss erscheint (vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 23. Juni 2000, NVwZ 2000, 

1164). Dabei können die Gründe, aus denen heraus bei einer verwaltungsgerichtlichen 

Entscheidung ernstliche Zweifel an der Richtigkeit einer Entscheidung bestehen, auch 

aus einer unzureichenden Ermittlung und Feststellung des entscheidungserheblichen 

Sachverhalts resultieren (vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 23. Juni 2000 a. a. O.; 
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SächsOVG, Beschl. v. 25. September 2000, NVwZ-RR 2001, 486). Die Darlegung der 

ernstlichen Zweifel im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO fordert von dem Antrag-

steller des Zulassungsverfahrens, dass er sich mit den Gründen des 

Verwaltungsgerichts inhaltlich auseinandersetzt und aufzeigt, warum diese Gründe aus 

seiner Sicht nicht tragfähig sind. 

Der Kläger hat ernstliche Zweifel im vorgenannten Sinne geltend gemacht und dabei 

insbesondere zur Frage des Verhältnisses der einschlägigen Prüfungsordnung der 

Beklagten zum Gesetz über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 

(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) vom 10. Dezember 2008 

(SächsGVBl. S. 900) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 

(SächsGVBl. S. 3) vorgetragen. Hierzu liegt bislang keine Rechtsprechung des Senats 

vor, so dass die Erfolgsaussichten im Berufungsverfahren offen sind.  

Da der Zulassungsgrund des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO vorliegt, kann offen bleiben, 

ob noch weitere Zulassungsgründe gegeben sind. 

2. Der Antrag des Klägers auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat Erfolg. Der 

Senat legt den gestellten Antrag zugunsten des Klägers in der Weise aus, dass dieser 

sich auf das gesamte zweitinstanzliche Verfahren bezieht. 

Nach § 166 Abs. 1 VwGO i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO erhält auf Antrag 

Prozesskostenhilfe, wer nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 

die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, 

wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende 

Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. 

Ausgehend von den verfassungsrechtlichen Vorgaben, dem Unbemittelten einen 

weitgehend gleichen Zugang zu Gericht zu ermöglichen, darf die Prüfung der 

Erfolgsaussichten im Prozesskostenhilfeverfahren nicht überspannt werden. 

Voraussetzung für eine hinreichende Erfolgsaussicht eines Rechtsschutzbegehrens ist 

eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Hierzu bedarf es der Feststellung, dass 

bei summarischer Prüfung der Ausgang des Verfahrens als zumindest offen erscheint 

(vgl. BVerfG, Beschl. v. 26. Februar 2007, NVwZ-RR 2007, 361; SächsOVG, Beschl. 
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v. 29. Oktober 2009 - 2 D 113/09 -, juris). Gemessen daran bietet der Antrag auf 

Zulassung der Berufung Aussicht auf Erfolg, wie sich aus den obigen Ausführungen 

ergibt. 

Ausweislich der vorgelegten Einkommensnachweise sind die wirtschaftlichen 

Voraussetzungen für die Gewährung der Prozesskostenhilfe erfüllt. 

Der Beschluss ist unanfechtbar, § 152 Abs. 1 VwGO. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 

 
Das Antragsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Berufung 
bedarf es nicht. 

 
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses zu begründen. 
Die Begründung ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, 
schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die 
elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in 
Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung 
einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf beim Sächsischen Ober-
verwaltungsgericht gestellten Antrag verlängert werden. Die Begründung muss einen be-
stimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung 
(Berufungsgründe). 
 
Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 

Für das Berufungsverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der 
Begründung der Berufung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder 
einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt 
besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder 
juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Darüber hinaus sind als 
Bevollmächtigte vertretungsbefugt nur 

 
1. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, Per-

sonen und Vereinigungen im Sinn des § 3 Nr. 4 des Steuerberatungsgesetzes sowie 
Gesellschaften im Sinn des § 3 Nr. 2 und 3 des Steuerberatungsgesetzes, die durch 
Personen im Sinn des § 3 Nr. 1 des Steuerberatungsgesetzes handeln, in Abgabenan-
gelegenheiten, 

2. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
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3. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher 
Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit 
vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

4. Vereinigungen, deren satzungsmäßige Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenver-
tretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Ent-
schädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter 
Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die 
Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder in An-
gelegenheiten für Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts sowie der damit 
im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, 

5. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den 
Nummern 3 und 4 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 
ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer 
Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer 
Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die 
Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

 
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 
 
gez.: 
Grünberg    Hahn            Henke 
 
 

Die Übereinstimmung der Abschrift 

mit der Urschrift wird beglaubigt. 

Bautzen, den 15.08.2016 

Sächsisches Oberverwaltungsgericht 

 

Gürtler 

Justizbeschäftigte 

 


